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RS OGH 1982/1/19 4Ob423/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.01.1982

Norm

EO §387

Rechtssatz

Das Verfahren der EV ist auch dann, wenn der Antrag auf EV mit der Klage verbunden wird, kein Bestandteil des

Prozesses, sondern ein selbständiges, neben dem Rechtsstreit einherlaufendes und den Vorschriften der

Exekutionsordnung unterworfenes Verfahren.
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